
2. Änderung der Beitragsordnung des Vereins „Tourismus Leck und Umgebung e.V.“

auf Grundlage der Satzung vom 02.10.1970 und der 1. Änderung vom 13.08.1981

Gemäß § 13 der Satzung werden die von den Mitgliedern zu zahlenden Beiträge wie folgt neu 

festgesetzt: lt. einstimmigem Beschluss der Mitgliederversammlung vom 24.03.2012 zahlen

Körperschaften des öffentlichen Rechts, die ordentliche Mitglieder sind, einen jährlichen Beitrag 

von 0,51 € pro Einwohner *

Natürliche Personen, die gleichzeitig Vermieter sind, zahlen einen jährlichen Beitrag von

bei bis zu 2 Betten 40,00 €

über 2 Betten 60,00 €

Natürliche Personen, die nicht Vermieter sind, zahlen einen jährlichen Beitrag 

von mindestens 11,00 €

Gewerbetreibende, die nicht Vermieter sind, zahlen einen jährlichen Beitrag 

von mindestens 60,00 €

Gewerbliche Vermieter zahlen einen jährlichen Beitrag 

von mindestens 95,00 € 

Der Mitgliedsbeitrag wird fällig am 15.02. eines jeden Jahres.

Die Bestimmungen der 2. Änderung der Beitragsordnung des „Vereins Tourismus Leck und 

Umgebung e.V.“ gelten ab dem 24.03.2012.

* Für die Berechnung des Beitrages ist maßgebend die Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde am 31.12. 
des Vorjahres nach Fortschreibung des Statistischen Landesamtes Schleswig-Holstein.


